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A Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Schönebeck (Elbe) 

Sonstige Beschlüsse  
aus der öffentlichen 28. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe)  

vom 18.01.2023 
 
 
Beschluss-Nummer: 0506/2023  
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) stellt mit Beschluss fest, dass Herr René Finger sein 
Mandat als Mitglied des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe) gemäß § 42 Abs. 1 Ziff. 2, 2. 
Alternative, KVG LSA verliert, da er am Wahltag (26.05.2019) nicht Bürger der Stadt 
Schönebeck (Elbe) war. Herr René Finger hatte keinen Hauptwohnsitz in der Stadt 
Schönebeck (Elbe). Der Stadtrat gibt dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
 
 
Beschluss-Nummer: 0507/2023  
Der Stadtrat beschließt, gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 
22.11.2022 in der Verwaltungsrechtssache Kreisumlage 2018 (4 L 73/21) die Zulassung der 
Revision beim Bundesverwaltungsgericht zu beantragen (Fristablauf 19.01.2023). Die 
Prozessbevollmächtigung hat die eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft, 
rechtsanwaltsgesellschaft, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Ulf Gundlach.  
Abstimmungsergebnis: einstimmig abgelehnt 
 
 

Sonstige Beschlüsse  
aus der öffentlichen 29. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe)  

vom 02.02.2023 
 
 
Beschluss-Nummer: 0494/2023   
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Weiterleitung der Fördermittel 
zur Finanzierung der Einzelmaßnahme Rückbau Wilhelm-Hellge-Straße 94-102 an die 
Städtische Wohnungsbau GmbH.  
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
 
 
Beschluss-Nummer: 0498/2023   
Der Stadtrat beschließt gemäß § 99 Abs. 6 Kommunalverfassung für das Land Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), dass die Spenden, Schenkungen 
und ähnliche Zuwendungen vom Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe) 
angenommen bzw. weitergeleitet werden dürfen.  
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
 
 
Beschluss-Nummer: 0503/2023   
Der Stadtrat stellt folgende Änderung in der namentlichen Besetzung des Fachausschusses 
Bau des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe) fest: 
 

Fachausschuss Bau Mitglied Herr Mark Kowolik 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
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Beschluss-Nummer: 0504/2023   
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beruft Herrn Martin Jeglinski als sachkundigen 
Einwohner im Fachausschuss Soziales ab. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
 
 
Beschluss-Nummer: 0505/2023   
Der Stadtrat beruft entsprechend § 49 Abs. 3 KVG LSA i.V.m. § 8 Abs. 2 der Hauptsatzung 
der Stadt Schönebeck (Elbe) Herrn Justin Kalberlah als sachkundigen Einwohner in den 
Fachausschuss Soziales. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
 

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner 29. Sitzung am 02.02.2023 
nachfolgenden Beschluss gefasst, der hiermit bekannt gemacht wird: 
 
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Erhebung von Verwaltungskosten im 
eigenen Wirkungskreis 
Beschluss-Nummer: 0496/2023   
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte Erste 
Änderungssatzung der Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Erhebung von 
Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung). 
Schönebeck (Elbe), 03.02.2023 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
Anlage I 

 
 

Erste Änderungsatzung der Satzung 
der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Erhebung von Verwaltungskosten im  

eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 2, 4 und 8 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 2014, S.288), und der §§ 2 und 4 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. 
LSA S. 405), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) auf 
seiner Sitzung am 02.02.2023 folgende Erste Änderung der Satzung vom 14.12.2018 
beschlossen: 

 
 

Artikel 1 
Änderungen 

 
1. In § 1 wird folgender Absatz 4 neu angefügt: 
 

„(4) Soweit die Verwaltungstätigkeiten und Kosten i.S.v. Absatz 1, die dem in der 
Anlage 1 der Satzung festgelegten Kostentarif zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig 
sind, kommt zu diesen noch die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils 
festgelegten Höhe hinzu.“ 
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2. In § 3 Absatz 2 S. 1 wird die Zahl „14,50“ in „10,00“ geändert. 
 
 
3. § 3 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

„War für die angefochtene Entscheidung keine Gebühr festzusetzen, beträgt die 
Gebühr für die Entscheidung über den Widerspruch 10 bis 500 Euro.“ 
 
 

4. In § 9 Absatz 2 werden die Worte „Amtshandlungen und sonstige“ gestrichen. 
 
 
5. Im § 9 Absatz 3 werden die Worte „Gebühren und Auslagen“ durch die Worte 
„Rückständige Kostenforderungen“ ersetzt.  
 
 
6. In § 12 werden die Worte „gelten sinngemäß“ durch die Worte „finden ergänzende 
Anwendung“ ersetzt. 
 
 
7. § 13 erhält folgende Neufassung: 

 
„§ 13 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für 
Personen mit männlichem, weiblichem und diversem Geschlecht sowie für Personen 
ohne Geschlechtsangabe.“ 

 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Erste Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), den 03.02.2023 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

der 21. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky 
am 01.03.2023 

 
 
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 
  
Sitzungsort: Bürgerhaus 

Plötzky 
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Albert-Schweitzer-Straße 6 
39217 Schönebeck (Elbe) 

 
 

T AG E S O RD NUNG  
 
 
 
Öffentlicher Teil  
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit 
2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

des öffentlichen Teils 
3. Einwohnerfragestunde 

4. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Beschluss über die Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der Sitzung des Ortschaftsrates vom 01.02.2023 

5. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft  

6. Anträge (öffentliche) 

7. Vorlagen-Nummer: 0508/2023 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen im Haushaltsjahr 2023 

8. Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ortschaftsrates 

9. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

  

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
10. Eröffnung der nichtöffentlichen Sitzung 

11. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
des nichtöffentlichen Teils 

12. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Beschluss über die Niederschrift 
über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Ortschaftsrates vom 01.02.2023 

13. Anträge (nichtöffentliche) 

16. Vorlagen-Nummer: 0511/2023 
Bestätigung der Jahresrechnung 2017 der Stadt Schönebeck (Elbe) und Entlastung des 
Oberbürgermeisters 

14. Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ortschaftsrates 

15. Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 

 
Schönebeck (Elbe), 14.02.2023 
 

 

Knoblauch 
Oberbürgermeister 
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BEKANNTMACHUNG 
 

der 24. Sitzung des Fachausschusses Finanzen 
am 28.02.2023 

 
 
Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 

Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe) 

 
 

T AG E S O RD NUNG  
 
 
 
Öffentlicher Teil  
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit 
2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

des öffentlichen Teils 
3. Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in 

nicht öffentlicher Sitzung 
4. Einwohnerfragestunde 

5. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Beschluss über die Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 31.01.2023 

6. Informationen der Verwaltung 

7. Abarbeitungsstand Haushalt 

8. Anträge (öffentliche) 

9. Beratung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 
Haushaltsjahr 2023  

10. Vorlagen-Nummer: 0508/2023 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen im Haushaltsjahr 2023 

11. Vorlagen-Nummer: 0511/2023 
Bestätigung der Jahresrechnung 2017 der Stadt Schönebeck (Elbe) und Entlastung des 
Oberbürgermeisters 

12. Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ausschusses 

13. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
14. Eröffnung der nichtöffentlichen Sitzung 

15. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
des nichtöffentlichen Teils 

16. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Beschluss über die Niederschrift 
über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 31.01.2023 
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17. Anträge (nichtöffentliche) 

18. Informationen der Verwaltung 

19. Vorlagen-Nummer: 0509/2023 
Verkauf einer Grundstücksfläche am Salztor 

20. Vorlagen-Nummer: 0510/2023 
Verkauf von Grundstücksflächen an der Magdeburger Straße 

21. Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ausschusses 

22. Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 

 
Schönebeck (Elbe), 14.02.2023 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

der 24. Sitzung des Fachausschusses Bau 
am 27.02.2023 

 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 

Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe) 

 
 

T AG E S O RD NUNG  
 
 
 
Öffentlicher Teil  
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit 
2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

des öffentlichen Teils 
3. Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in 

nicht öffentlicher Sitzung 
4. Einwohnerfragestunde 

5. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Beschluss über die Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 
a) 09.01.2023 und 
b) 30.01.2023 

6. Anträge (öffentliche) 

7. Informationen der Verwaltung 
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8. Vorlagen-Nummer: 0024/2023-IV 
Fortschreibung Einzelhandelskonzept der Stadt Schönebeck (Elbe), Verwaltungsentwurf vom 
15.02.2023 
BE: Vertreter des Büros GMA 

9. Vorlagen-Nummer: 0508/2023 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen im Haushaltsjahr 2023 

10. Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ausschusses 

11. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12. Eröffnung der nichtöffentlichen Sitzung 

13. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
des nichtöffentlichen Teils 

14. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Beschluss über die Niederschrift 
über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom  
a) 09.01.2023 und 
b) 30.01.2023 

15. Anträge (nichtöffentliche) 

16. Informationen der Verwaltung 

17. Vorlagen-Nummer: 0509/2023 
Verkauf einer Grundstücksfläche am Salztor 

18. Vorlagen-Nummer: 0510/2023 
Verkauf von Grundstücksflächen an der Magdeburger Straße 

19. Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ausschusses 

20. Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 

 
Schönebeck (Elbe), 14.02.2023 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
Amtliche Bekanntmachung       03.02.2023 
 
 
Ablauf von Grabstellen auf den Friedhöfen der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Das Nutzungsrecht an Grabstellen erlischt nach Ablauf folgender Fristen: 
 
- Urnenreihenstellen         15 Jahre 
- Erdreihengräber         25 Jahre 
- Erd- und Urnenwahlgräber        30 Jahre 
- Urnenwahlgräber         20 Jahre 
- Erb - Grabstellen         40 Jahre 
   
nach dem Beisetzungstag. 
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Demnach verfallen 2023 die Nutzungsrechte an Grabstellen für nachstehend aufgeführte 
Bestattungsjahre: 
 
- Urnenreihenstellen         von 2008  
- Erdreihengräber         von 1998 
- Erd- und Urnenwahlgräber        von 1993 
- Urnenwahlgräber         von 2003 
- Erbgräber          von 1983 
 
Für Erd- und Urnenwahlgräber sowie Erbgräber kann eine Verlängerung durch Zahlung der 
entsprechenden Gebühr beantragt werden. Eine Grabstellenaufgabe dieser Grabarten muss 
schriftlich erfolgen. 
 
Grabsteine sind von den Angehörigen innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des 
Nutzungsrechtes zu entfernen, ansonsten beräumt die Friedhofsverwaltung auf Kosten des 
Grabnutzungsberechtigten. Eine Verwahrung des Steines erfolgt nicht. Für die 
Grabsteinberäumung ist bei der Friedhofsverwaltung eine kostenlose Bescheinigung 
einzuholen. 
 
Nutzer von Erdreihengräbern und Urnenreihenstellen werden vor der Beräumung der 
Grabstellen nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefristen nicht mehr benachrichtigt. 
 
 
Turnusmäßige Überprüfung der Standfestigkeit von Grabmalen 
 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist die Friedhofsverwaltung gesetzlich gehalten, 
jährlich die Grabmale auf Standfestigkeit zu überprüfen. 
 
Diese Kontrollen werden voraussichtlich im Juni 2023 auf allen Friedhöfen der Stadt 
Schönebeck(Elbe) stattfinden. 
 
Grabstelleninhaber haben ihrer Überwachungspflicht nachzukommen und Schäden an 
eigenen Grabsteinen zu beseitigen. Sie haften, wenn durch einen umstürzenden Grabstein 
Schaden entsteht. 
 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 

B  Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen  

- Keine 


	Diese Erste Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
	Schönebeck (Elbe), den 03.02.2023
	Knoblauch

